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2.2. Der Beitrag J. R. Searles zur Sprechakttheorie
Searle31 nimmt vor allem folgende Veränderungen an 
Austins Skizze einer Sprechakttheorie vor: 1. Er be-
trachtet die illokutionäre Rolle einer Äußerung als 
Komponente der sprachlichen Bedeutung dieser 
Äußerung. 2. Er unterbreitet plausiblere Vorschläge 
für die Beschreibung von Sprechakttypen in Form 
von Erfolgsbedingungen. 3. Er entwirft einen Klassi-
fikationsvorschlag für Sprechakttypen, dessen Prin-
zipien durchsichtig und plausibel sind. Die Rezep-
tion der Sprechakttheorie durch Linguisten erfolgte 
vor allem über die Arbeiten Searles.

Searle geht davon aus, daß sprachliche Äußerun-
gen, die Sprechakte bilden, zwei Arten von semanti-
schen Informationen aufweisen, einen p r o p o s it io -  
nalen  G ehalt und eine illo k u t io n ä re  R o lle . 
Der propositionale Gehalt identifiziert einen Sach-
verhalt, über den gesprochen wird. Die illokutionäre 
Rolle charakterisiert das, was der Sprecher zu ver-
stehen geben will, den Sprechakttyp, dem die Äuße-
rung angehört. Searle nimmt nun weiter an, daß die-
sen beiden Arten von Bedeutungen auch syntakti-
sche In d ik a to re n  entsprechen, so daß im Prinzip 
eine Tiefenstruktur für sprachliche Äußerungen in 
Sprechakten angenommen werden kann, die die 
Form F  (p )  hat. F  steht für die illokutionäre Rolle
und p  für den propositionalen Gehalt.

Strukturbestimmende Indikatoren sind die expli-
zit performativen Formeln. Das besagt, daß die Be-
deutung einer Äußerung in einem Sprechakt grund-
sätzlich durch eine EPF und einen propositionalen 
Gehalt repräsentiert werden kann. Die Tatsache, daß 
nicht alle Äußerungen in der Oberflächenstruktur 
eine EPF enthalten, muß dann durch die Möglich-
keit erklärt werden, semantische Repräsentationen 
unausgedrückt zu lassen. Die Konsequenz dieser An-
nahme ist beträchtlich. Man muß annehmen, daß ein 
Satz wie (10) prinzipiell mehrdeutig ist:

(10) Ich gebe dir morgen das geliehene Buch 
zurück.

(10) könnte in geeigneten Kontexten mindestens 
zwei verschiedene illokutionäre Rollen annehmen, 
die einer Mitteilung oder die eines Versprechens.

Ein genaueres Grammatikmodell, das auf dieser 
Grundannahme aufbaut, wurde von Searle nicht 
entwickelt. Es gibt jedoch einige linguistische An-
sätze für entsprechende Modelle. So schlug Ross32 
vor, jedem Satz in der syntaktischen Tiefenstruktur 
einen performativen Hypersatz zuzuordnen. Eine 
Aussage wie (11) wäre dann auf eine Tiefenstruktur 
zurückzuführen, wie sie in (12) expliziter zum Aus-
druck kommt:

(11) Dort steht ein rotes Auto.
» Teil (1) in DaF G/19S4.

(12) Ich stelle fest, daß dort ein rotes Auto steht. 
Diese syntaktische Erklärung wurde als ungeeignet 
erkannt. Vgl. vor allem Grewendorf33.

Den Versuch, Searles Grundvorstellung in einer 
Grammatik mit generativer Semantik zu rekon-
struieren, unternahmen u. a. Lakoff34 und Sadock35. 
Auch Katz36 und Wunderlich37 gehen bei ihrer Dar-
stellung der illokutionären Rolle davon aus, daß 
diese ebenso wie der propositionale Gehalt zur seman-
tischen Repräsentation der Äußerung gehört.

Keiner der Ansätze zeigt in zumindest technisch 
befriedigender Weise, wie die Zusammenhänge zwi-
schen der angenommenen semantischen Repräsenta-
tion F (p )  und den sehr verschiedenen Eigenschaften
von Indikatoren für F  zu erfassen sind, d. h. welche
Beziehungen zwischen Syntax, Intonation und Se-
mantik in einem solchen Modell anzunehmen sind.

Searles striktere Annahme über den Status illoku- 
tionärer Rollen veranlaßte ihn, Austins Aufteilung 
des lokutionären Aktes zu betonen. Er unterscheidet 
einen Äußerungsakt, einen propositionalen Akt und 
einen illokutionären Akt.38 Mit einem Äußerungsakt 
wird zugleich ein propositionaler und ein illokutio- 
närer Akt vollzogen. Während in Austins Gliederung 
der lokutionäre Akt als Präsentation der sprachlichen 
Bedeutung interpretiert werden kann und der illoku-
tionäre Akt als Ausdruck der zu erkennen gegebenen 
Absicht, ist in Searles Vorschlag die semantische Re-
präsentation auf zwei spezielle Akte aufgegliedert. 
Der perlokutionäre Akt spielt kaum eine Rolle in 
Searles Überlegungen. Er beschränkt sich vor allem 
auf eine Analyse illokutionärer und propositionaler 
Akte. Letztere umfassen Referenz und Prädikation.

Seine Annahmen über die Beschreibung einzelner 
Typen von Sprechakten diskutiert Searle39 an eini-
gen Beispielen, vor allem am Beispiel des Verspre-
chens.

Ein aufrichtiges Versprechen liegt nach Searle 
dann vor, wenn die folgenden neun Bedingungen er-
füllt sind:
1) N orm ale  E in gabe -u n d  A u sg a b e b e d in g u n -

gen für sprachliche Kommunikation wie gemein-
same Sprache; bewußte Interaktion; keine Hin-
dernisse wie Taubheit, Aphasie; unmittelbare
Kommunikation, nicht Teilnahme an einem Spiel
oder Erzählen eines Witzes.

2) In  der Ä u ßerun g  von  Satz T d rü ck t der
S p rech er S d ie  P ro p o s it io n  aus, daß p.
Durch diese Bedingung wird die Proposition vom
Rest des Sprccliaktes isoliert.

3) In dem  S a u sd rü ck t, daß p, sagt S eine z u -
k ü n ftig e  H an dlu n g  A von  S aus. Die illoku-
tionäre Rolle bestimmt also in diesem Falle Merk-
male der Proposition. Man kann z. B. nichts ver-
sprechen, was in der Vergangenheit liegt. Ich ver-
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spreche, daß ich es getan habe ist kein korrekter 
Satz.

4) D er H örer H sähe lie b e r  Ss A u sfü h ru n g  
der H an d lu n g  A  als d ie  U n terlassu n g  von  
A, und S g la u b t , H sähe lie b e r  seine A u s -
fü h ru n g  v on  A als d ie  U n terlassu n g  v on  A. 
Die Bedingung reflektiert die Tatsache, daß man 
nur etwas versprechen kann, woran der Partner 
irgendein, nicht notwendig persönliches Interesse 
hat. Der Sprecher muß deshalb glauben oder an-
nehmen, daß der Hörer die versprochene Hand-
lung wünscht.

5) Es ist sow oh l fü r S als auch für H n ich t 
o ffe n s ic h t lic h , daß  S bei norm alem  V e r -
la u f der E re ig n isse  A au sfü h ren  w ird. 
Diese Bedingung besagt, daß die Handlung des 
Versprechens nur sinnvoll ist, wenn etwas ver-
sprochen wird, was nicht ohnehin zu erwarten ist. 
Searle führt als Beispiel an: Ein glücklich ver-
heirateter Mann, der seiner Frau verspricht, sie 
in der nächsten Woche nicht zu verlassen, ruft 
wahrscheinlich eher Besorgnis als Beruhigung 
hervor. Eine ähnliche Bedingung gilt für viele 
andere Arten von illokutionären Akten; z. B. 
wird man niemanden zu etwas auffordern, was 
dieser auch ohne die Aufforderung mit großer 
Wahrscheinlichkeit tun wird.

6) S b e a b s ic h t ig t , A zu tun.
Bei einem aufrichtigen Versprechen hat der Spre-
cher tatsächlich die Absicht, das Versprochene zu 
tun, bei einem unaufrichtigen dagegen nicht. Fer-
ner glaubt der Sprecher, daß es ihm möglich ist, 
die versprochene Handlung auszuführen. Da man 
davon ausgehen kann, daß „beabsichtigen“  letz-
teres voraussetzt, ist keine besondere Bedingung 
notwendig.

7) Es lie g t  in der A b s ich t von  S, sich  m it der 
Ä u ßeru n g  von  T zur A u sfü h ru n g  v on  A zu 
v e rp flich te n .
Die Übernahme einer Verpflichtung ist das 
w esen tlich e  M erkm al eines Versprechens. 
Wenn der Sprecher zeigen kann, daß seine Äuße-
rung nicht mit der Absicht verbunden war, eine 
Verpflichtung etwas zu tun einzugehen, so gilt 
das als Beweis dafür, daß er kein Versprechen ab-
gegeben hat.

8) S b e a b s ic h t ig t  (1 -1 ) bei ,H ‘ die E rk e n n t-
n is (K ) zu bew irk en , daß d ie  Ä u ßerun g  
v on  T als Ss Ü bern ah m e der V e rp flich tu n g  
zur A u sfü h ru n g  von  A anzusehen  ist. S b e -
a b s ich t ig t , K  du rch  die E rk en n tn is  von  
1 -1  zu be w ir k e n ,u n d e s l ie g t in s e in e r A b -  
s ich t, daß 1 -1  a u f G rund v on  (m itte ls ) Hs 
K en n tn is  der B edeu tu n g  von  T erkan nt 
w ird.
Diese Bedingung besagt, was es heißt, daß ein 
Sprecher eine Äußerung als ein Versprechen 
meint. Der Sprecher hat die Absicht, einen be-
stimmten illokutionären Effekt dadurch zu er-
zeugen, daß der Hörer diese Absicht erkennt, und

es liegt zugleich in seiner Absicht, daß dieses Er-
kennen über die Bedeutung eines geeigneten 
sprachlichen Ausdrucks zustande kommt. Der 
Sprecher nimmt also an, daß die für den sprach-
lichen Ausdruck geltenden semantischen Regeln 
einschließen, daß der Ausdruck als Übernahme 
einer Verpflichtung gilt.

9) D ie  sem an tisch en  R egeln  des D ia le k ts , 
den S und H sp rech en , sind  v on  so lch er  
B e sch a ffe n h e it , daß T k o rre k t und a u f-
r ich tig  dann und nur dann geäu ß ert w ird , 
w enn d ie  B ed in gu n gen  1 -8  e r fü llt  sind. 
Diese Bedingung soll ausdrücken, daß der zum 
Vollzug eines Versprechens geäußerte Satz auf 
den semantischen Regeln der Sprache beruht.40 

Aus den Bedingungen für den Vollzug eines erfolg-
reichen aufrichtigen Versprechens leitet Searle Re-
geln für den Gebrauch des Indikators der illokutio-
nären Rolle ab.41 Die Bedingungen 1, 8 und 9 gelten 
offensichtlich für alle Arten normaler illokutionärer 
Akte. Spezifisch für den Indikator der illokutionären 
Rolle des Versprechens sind nur die Bedingungen 2 
bis 7. Die semantischen Regeln für den Gebrauch 
eines jeden Mittels V, das als Indikator des Verspre-
chens dient, sind:
1. Regel: V darf nur im Zusammenhang eines Satzes 
oder Diskursabschnitts T geäußert werden, dessen 
Äußerung einen zukünftigen Akt A des Sprechers S 
prädiziert.
2. Regel: V darf nur geäußert werden, wenn der Zu-
hörer H Ss Ausführung von A der Unterlassung von 
A vorziehen würde und wenn S glaubt, H würde Ss 
Ausführung von A der Unterlassung von A vor-
ziehen.
3. Regel: V darf nur geäußert werden, wenn es für S 
und H nicht offensichtlich ist, daß S bei normalem 
Verlauf der Ereignisse A tun wird.
4. Regel: V darf nur geäußert werden, wenn S die 
Ausführung von A beabsichtigt.
5. Regel: Die Äußerung von V gilt als Übernahme 
der Verpflichtung zur Ausführung von A.

Diese Regeln bzw. Bedingungen werden in vier 
Typen eingeteilt. Diese Typen dienen zur Beschrei-
bung und Klassifizierung von Sprechakten über-
haupt :
Regel des propositionalen Gehalts ( = 1 .  Regel) 
Einleitungsregeln (=  2. und 3. Regel) 
Aufrichtigkeitsregel (=  4. Regel)
Wesentliche Regel ( =  5. Regel)

Die E in le itu n g sb ed in gu n gen  (preparatory 
conditions) legen Faktoren in einer Situation fest, 
die gewissermaßen die Grundlage für die Angemes-
senheit einer Handlung bilden. Die A u fr ic h t ig -
k e itsb ed in g u n g en  besagen, daß ein bestimmter 
mentaler Zustand des Sprechers, bestimmte Absich-
ten, Gefühle, Annahmen erwartet werden. Ist dies 
nicht der Fall, so wird die entsprechende Handlung 
mißbräuchlich vollzogen. Wenn jemand eine Fest-
stellung trifft, von der er weiß, daß sie falsch ist, so 
mißbraucht er die normalerweise geltenden Regeln,
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die bei Feststellungen verlangen, daß man den ent-
sprechenden Sachverhalt für gegeben hält, d. h. daß 
man annimmt, der mit der Feststellung verbundene 
gedankliche Gehalt ist wahr. Wer sich für etwas be-
dankt, muß, wenn er aufrichtig handelt, das Gefühl 
der Dankbarkeit haben. Gerade dieses Beispiel zeigt 
jedoch, daß in bestimmten Sprechakten Aufrichtig-
keit von Höflichkeitskonventionen überlagert sein 
kann. Sich bedanken kann tatsächlich zu einem Spiel 
werden, in dem der Sprecher nur so tut, als äußere er 
das Gefühl der Dankbarkeit. Die w esen tlich en  
B ed in g u n g en  verpflichten den Sprecher zu be-
stimmten Einstellungen. Eine Feststellung verpflich-
tet zur Wahrheit, ein Versprechen zur Ausführung 
der angekündigten Handlung. Die Nichteinhaltung 
der Verpflichtung kann soziale Konsequenzen haben. 
E ine bestimmte Verpflichtung übernimmt man auch 
dann, w'enn die Handlung unaufrichtig war. Es han-
delt sich hier um einen zentralen Aspekt, der den ge-
sellschaftlichen Charakter von Sprechakten verdeut-
licht.

Searle42 entwickelte auf der Grundlage seiner Be-
schreibung einzelner Illokutionstypen eine Klassifi-
kation von Sprechakten. Sein tragender Gesichts-
punkt ist die mit einem Sprechakt verbundene Ab-
sicht. Er unterscheidet folgende Klassen:43 
R e p rä se n ta t iv e . Absicht oder Zweck ist es, einen 
Sachverhalt (wahr oder falsch, richtig oder unrichtig) 
darzustellen. Sie legen den Sprecher darauf fest, daß 
etwas der Fall ist. Beispiele sind: Feststellungen, Be-
hauptungen, Vorhersagen, Explikationen, Klassifika-
tionen, Diagnosen und Beschreibungen.
D irek tiv e . Die Absicht besteht darin, den Hörer 
dazu zu bewegen, etwas zu tun. Als Beispiele können 
gelten: Anordnungen, Befehle, Bitten, Weisungen, 
Oebete, Anträge, Gesuche und Ratschläge. 
K om m issive . In diesem Falle beabsichtigt der 
Sprecher, sich „auf einen zukünftigen Lauf der Dinge 
zu verpflichten“ . Beispiele: Versprechen, Gelübde, 
Gelöbnisse, Drohungen, Wetten, Anerbieten, Verträge 
und Garantien.
E x p ressive . Illokutionäre Absicht ist es, eine psy-
chische Einstellung des Sprechers zu dem Sachver-
halt auszudrücken, der im propositionalen Inhalt ge-
kennzeichnet ist. Vergleiche dazu: Bedankungen, 
Beglückwünschungen, Entschuldigungen, Beileids-
bezeugungen, Klagen und Willkommensheißungen. 
D ek la ra tive . Diese Klasse ist dadurch charakteri-
siert, daß der gelungene Vollzug eines Sprechaktes 
dieses Typs Übereinstimmung zwischen dem propo-
sitionalen Gehalt und der Wirklichkeit herbeiführt. 
Handlungen dieses Typs sind meist an bestimmte 
Institutionen wie Staat, Gesetz, Kirche u. a. gebun-
den. Häufig erfordern sie die Verwendung stereo-
typer Wendungen. Beispiele sind: Krieg erklären, ex-
kommunizieren, trauen, schenken, ernennen, abdanken, 
kündigen, entlassen.
Diese Klassen behält Searle im wesentlichen bei. 
Später schlug er jedoch eine andere Begründung für 
eine Klassifizierung von Sprochakttypen vor.44

3. Versuch einer kritischen Einschätzung 
3.1. Linguistische Kritik
Faßt man die Fragen zusammen, die im Rahmen der 
Sprechakttheorie behandelt werden, so wird deutlich, 
daß sie sich auf die Bestimmung des kommunikativen 
Sinns von Äußerungen beziehen. Um den kommuni-
kativen Sinn sprachlicher Äußerungen beschreiben 
zu können, ist eine Analyse des Handlungscharakters 
von Äußerungen notwendig, die zur Bestimmung illo- 
kutionärer Rollen führt, aber auch eine Darstellung 
des Zusammenhangs zwischen der grammatisch de-
terminierten Bedeutung und der illokutionären Rolle 
oder illokutiven Funktion einer Äußerung. Für die 
Linguistik ist eben diese Aufgabenstellung wichtig. 
Sie bestimmt letztlich auch, nach welchen Gesichts-
punkten Handlungsaspekte in die Analyse einzube-
ziehen sind und verhindert methodologischen Wild-
wuchs.

Der kommunikative Sinn einer Äußerung kann als 
eine Bedeutungsrepräsentation aufgefaßt werden, 
die durch die Anwendung von drei Arten von Kennt-
nissen auf die Äußerung und auf die kommunikative 
Situation, in der die Äußerung vollzogen wird, zu-
stande kommt. Mit Hilfe der Grammatikkenntnisse 
wird die grammatisch determinierte Bedeutung der 
Äußerung bestimmt. Spezielle Kenntnisse über die 
Gegenstände, auf die mit sprachlichen Äußerungen 
Bezug genommen wird, ermöglichen es, die aktuelle 
Extension der Äußerung festzulegen, d. h. die Äuße-
rungsbedeutung. Die Kenntnisse der illokutiven 
Funktionen, d. h. möglicher Sprechakttypen, dienen 
dazu, die aktuelle illokutive Funktion einer Äuße-
rung zu bestimmen.

Ein wichtiges Bindeglied zwischen grammatisch 
ausgedrückter Bedeutung und illokutiver Funktion 
einer Äußerung sind die Satzmodi (Deklarativsatz, 
Imperativsatz, Interrogativsatz) sowie die explizit 
performativen Formeln. Letztere sind sprachliche 
Mittel, die einen möglichst genauen Ausdruck des 
kommunikativen Sinns durch grammatisch determi-
nierte Bedeutungen gestatten. Aber auch die Satz-
modi stehen in einer engen Beziehung zu illokutiven 
Funktionen. Genauer: Die durch Satzmodi ausge-
drückten Einstellungen, d. h. die Bedeutung der 
Satzmodi, steht in einer bestimmten Beziehung zu 
illokutiven Funktionen, zu Sprechakttypen. Darauf 
haben alle Sprechakttheoretiker hingewiesen. Die 
Art des Zusammenhanges ist jedoch noch immer nicht 
befriedigend geklärt. Theoretisch sind folgende Mög-
lichkeiten denkbar:
1. Die Beziehung zwischen Satzmodi und illokutiven 

Rollen ist eineindeutig, d. h. beruht auf einer 1:1- 
Zuordnung.

2. Eine 1 :1-Zuordnung besteht nur für Imperativ 
und Interrogativ, nicht aber für den Deklarativ-
modus.

3. Die Beziehung ist mehrmehrdeutig, d. h. ein Satz-
modus kann mehreren illokutiven Funktionen zu-
geordnet werden und eine illokutive Funktion 
mehreren Satzmodi.
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Scheinbar sprechen die empirischen Befunde für 3. 
Denn ein Interrogativsatz kann z. B. unter bestimm-
ten Umstanden sowohl als Frage wie als Aufforde-
rung gemeint sein, d. h. entsprechende illokutive 
Funktionen haben. Umgekehrt können Aufforderun-
gen sowohl durch Imperativsätze als auch durch 
Interrogativsätze oder Deklarativsätze ausgedrückt 
werden. Diese Tatsache erscheint jedoch in einem 
anderen Licht, wenn man die Möglichkeit des in-
direkten Ausdrucks einer illokutiven Funktion heran-
zieht. Man kann dann davon ausgehen, daß der Satz-
modus eine illokutive Funktion Fi determiniert, die 
unter speziellen Kontextbedingungen entweder um-
gedeutet wird zu Fj oder zusätzlich eine in Sprechakt 
F (p )  mit der illokutiven Funktion Fj impliziert.45 
Der erste Fall, die Umdeutung, kann durch folgende 
Beispiele demonstriert werden:

(13) Bin ich Krösus?
Eine Äußerung dieses Satzes kann kaum die illokutive 
Funktion einer Frage haben. Vorausgesetzt ist, daß 
der Sprecher einer Äußerung von (13) nicht Krösus 
ist. Infolgedessen ist die Frageintention sinnlos, und 
die Äußerung muß uminterpretiert werden. Sie er-
hält eine übertragene Äußerungsbedeutung. (14) ver-
langt dagegen eine andere Erklärung:

(14) Wo hast du die Garagenschlüssel?
Eine Äußerung dieses Satzes kann als einfache Frage 
nach dem Ort, an dem sich die Schlüssel befinden, 
gemeint und gedeutet werden oder zusätzlich als 
Aufforderung an den Hörer, sie zu holen. Die durch 
den Satzmodus determinierte illokutive Funktion 
wird also nicht umgedeutet, sondern sie bildet die 
Grundlage für einen Schluß auf die andere, nicht 
geäußerte Sprecherabsicht.

Das Problem der indirekten Sprechakte ist von 
grundsätzlicher Bedeutung für die Zuordnung von 
Satzmodi zu illokutiven Funktionen. Wir nehmen 
an, daß es im Prinzip in der angegebenen Weise lös-
bar ist.16 Damit wird die theoretische Möglichkeit 3. 
ausgeschlossen.

Zur Begründung von 1. und 2. muß grundsätzlich 
angenommen werden, daß die Satzmodi auf Grund-
klassen von illokutiven Funktionen abgebildet wer-
den. Diese Grundklassen fallen nicht mit den Klassen 
von Sprechakttypen zusammen, die Searle vorschlug. 
Wenn wir vorläufig annehmen, daß Searles Klassifi-
zierung für eine empirisch und theoretisch gerecht-
fertigte Einteilung steht, wobei die Klasse „eroteti- 
sche Sprechakte“  für Fragehandlungen zu ergänzen 
ist, so ergibt sich folgende Abbildung:

Satz-
modus: Imperativ Interrogativ Deklarativ

I

Grund- 1 1 1
klasse : (Direktive) Erotetisehe Aussugen

(Repräsen- (Kommis- (Expres- (Deklara- EPF
tative) sive) sive) tive)

Diese Zuordnung geht davon aus, daß es möglich 
ist, die kommissiven, expressiven, deklarativen 
Sprechakte ebenso wie die Äußerungen mit EPF als 
Aussagen zu erklären. Für die kommissiven und ex-
pressiven ist das wenig problematisch. Versprechen, 
Lobe, Kritiken werden tatsächlich mit Aussage-
sätzen vollzogen. Was sie von repräsentativen Sprech-
akten unterscheidet, sind besondere Situationsmerk-
male, d. h. genau die Situationsmerkmale, die als 
konstitutive Bedingungen des jeweiligen Typs er-
scheinen.

Die Äußerung eines Satzes wie (15) gilt als Ver-
sprechen, wenn Sprecher und Hörer u. a. gleicher-
maßen voraussetzen, daß der Sprecher eine Verpflich-
tung zur Ausführung der versprochenen Handlung 
übernimmt. Ist das nicht der Fall, ist (15) eine bloße 
Information über eine geplante Handlung des Spre-
chers.

(15) Ich gehe morgen in die Bibliothek.
Problematischer ist die Annahme, daß auch de-

klarative Sprechakte und alle Äußerungen mit EPF 
als Aussagen zu behandeln sind, die mit der Bedeu-
tung von Deklarativsätzen direkt korrespondieren. 
Austins Ausgangspunkt war ja gerade die Verschie-
denheit von „normalen“  Aussagesätzen und solchen 
mit EPF, die er durch die Annahme unterschiedlicher 
Bewertungskriterien zu erklären versuchte. Aus 
Austins Analyse ergibt sich eine Zuordnung zwischen 
der Bedeutung von Satzmodi und illokutiver Funk-
tion im Sinne der 2. theoretischen Möglichkeit. Er 
betrachtet Imperativ- und Interrogativmodus als 
elementare Indikatoren für illokutionäre Rollen und 
entsprechende Äußerungen als „primitiv performa- 
tiv“ . Dem Deklarativmodus entspricht aber nur dann 
eine illokutive Funktion, wenn „normale“  Aussagen 
vorliegen, d. h. repräsentative Sprechakte in Searles 
Sinn. Daraus folgt, daß der Deklarativmodus im Falle 
der EPF-Sätze keine Bedeutung ausdrückt.

Diese Annahme ist nicht zwingend, wie vor allem 
Bierwisch47 gezeigt hat. Man kann Äußerungen von 
Sätzen mit EPF als einen Spezialfall von Aussagen 
erklären. Es handelt sich, grob gesagt, um Aussagen 
über den Handlungstyp, dem die vorliegende Äuße-
rung zugehört. Solche Aussagen sind genau dann 
wahr, wenn die Erfolgsbedingungen für den entspre-
chenden Handlungstyp in der gegebenen Situation 
erfüllt sind. Vgl. (16)

(16) Ich verspreche dir, dich nicht mehr zu betrü-
gen.

Die Äußerung von (16) drückt die Überzeugung des 
Sprechers aus, daß seine Äußerung die Funktion 
eines Versprechens hat. Der Satz ist wahr, wenn (16) 
in der gegebenen Situation als Versprechen gelten 
kann, d. h. genau dann, wenn die konstitutiven Be-
dingungen für Versprechenshandlungen erfüllt sind. 
Äußerungen mit EPF sind also ein Spezialfall, der 
dadurch gekennzeichnet ist, daß Handlungsbedin-
gungen durch die Form der sprachlichen Äußerung 
zu Wahrheitsbedingungen werden. Dies ist nur die
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Andeutung einer möglichen Argumentation für eine 
einheitliche Behandlung von Deklarativsätzen.48

Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß die 
meisten linguistischen Vertreter der Sprechakttheo-
rie im Anschluß an Searle die Auffassung vertraten, 
die Bestimmung der illokutiven Funktion sei ins-
gesamt, nicht nur über die Zuordnung zu den Ein-
stellungen der Satzmodi, Bestandteil der semanti-
schen Repräsentation von Äußerungen, gehöre also 
zur grammatisch determinierten Bedeutung. Diese 
These verwischt den wesentlichen Unterschied zwi-
schen Grammatikkenntnissen und anderen Kennt-
nissen, die Bestandteil der kommunikativen Kompe-
tenz sind, insbesondere auch den Unterschied zwi-
schen sprachlich ausgedrückter Bedeutung und für 
den aktuellen Kontext vorausgesetzten Informatio-
nen. Im einzelnen führt diese Auffassung zu beträcht-
lichen Widersprüchen. So müßten z. B. folgende 
Satzpaare als semantisch äquivalent betrachtet wer-
den:

(17a) Ich verspreche dir, dich nicht mehr zu stören.
(17b) Ich werde dich nicht mehr stören.
(18a) Es regnet.
(18b) Ich behaupte, daß es regnet.

Es bedarf keiner weiteren Begründung, daß diese 
Satzpaare jeweils nur in speziellen Kontexten den 
gleichen kommunikativen Sinn haben können. Sie 
sind deshalb aber nicht semantisch äquivalent. Die 
Sätze (a) haben eine generellere Bedeutung als die 
unter (b) angeführten. Eine weitere Problematik wird 
deutlich, wenn man versucht, die Annahme von 
Searle genauer auszuführen. Man müßte etwa im 
Rahmen einer generativen Semantik annehmen, daß 
jedem propositionalen Gehalt p  ein Ulokutionspoten- 
tial zugeordnet wird, d. h. alle illokutiven Funktio-
nen, die mit p verträglich sind. Weiter müßte dann 
gezeigt werden können, auf welche Weise eine seman-
tische Struktur F (p )  zu einer sprachlichen Ober-
flächenstruktur ausgebildet werden kann. Dabei tre-
ten beträchtliche Schwierigkeiten auf, weil die Indi-
katoren für illokutive Funktionen sehr heterogene 
Erscheinungen auf der Ausdrucksebene der Sprache 
sind. Diese Problematik wurde weder von Searle 
noch von Vertretern der generativen Semantik, die 
seine These aufgriffen, erkannt. Man kann davon aus-
gehen, daß die Nivellierung des Unterschieds zwi-
schen grammatisch determinierter Bedeutung und 
kommunikativem Sinn bereits auf der Ebene der 
grammatisch determinierten Bedeutung zu keinen 
akzeptablen Lösungen führt, d. h., die Lösungen, die 
die generativen Semantiker anbieten, aber auch die 
Lösungsvorschläge von Wunderlich müssen als un-
befriedigend gelten.

Mit der Sprechakttheorie wird ein weiteres lingui-
stisches Problemfeld formulierbar. In einer Sprache 
verfaßte Texte können nach gramma tischen Gesichts-
punkten in Folgen von Sätzen mit „satzwertigen“  
Ellipsen zerlegt werden. Mit einer solchen Zerlegung 
korrespondiert eine Zerlegung von Texten in Sprech-

akte, d. h. in elementare illokutive Handlungen. 
Ebenso wie die Sätze eines Textes nach bestimmten 
Prinzipien der Textorganisation strukturiert sind, 
müssen auch die illokutiven Handlungen zu Struktu-
ren verbunden sein. Diese Problematik wird weder 
von Searle erkannt, noch von den meisten seiner lin-
guistischen Nachfolger. Searle49 berührt nur gelegent-
lich die Frage, welche grammatischen Einheiten als 
Äußerung eines Sprechaktes auftreten können. Nach 
seiner Auffassung gilt: „die grammatische Form 
eines illokutionären Aktes ist der vollständige Satz“ . 
Eine solche Festlegung geht jedoch an den empiri-
schen Tatsachen vorbei. In (19) müßten wir zwei 
Sprechakte und in (20) dürften wir nur einen Sprech-
akt annehmen. (21) könnte überhaupt nicht als 
Sprechakt beschrieben werden.

(19) Die Straße ist naß. Es regnet nämlich.
(20) Die Straße ist naß, weil es regnet.
(21) Ein Schlagloch!

Der Zusammenhang zwischen einer Sprechakt-
segmentierung und einer Satzsegmentierung von 
Texten wurde bisher nur selten als eine zentrale Auf-
gabe der Textanalyse erkannt.50 Wunderlich51 weist 
nur auf Zusammenhänge zwischen illokutiven Funk-
tionen und Gesprächsschritten hin.

3.2. Mängel bei der Analyse des Handlungsaspekts
Austin52 beendet seine Vorlesungsreihe mit folgender 
Bemerkung: „Ich  habe in diesen Vorlesungen zweier-
lei getan, was ich nicht unbedingt gern tue, nämlich
(1) Ein Programm verkündet; d. h. sagen, was man 

tun muß, statt etwas zu tun;
(2) Vorlesungen halten.“
Er ist sich des vorläufigen Charakters seiner Über-
legungen also voll bewußt und erhebt nicht den An-
spruch, eine Theorie sprachlichen Handelns entwik- 
kelt zu haben. Auch Searle erhebt diesen Anspruch 
nicht. Der Terminus „Sprechakttheorie“  ist nicht 
in einem strengeren Sinne zu deuten. Eine Kritik 
wird deshalb auch vor allem auf ungelöste Aufgaben 
und nichterkannte Zusammenhänge hinweisen müs-
sen.

Nach unserer Auffassung sind vor allem folgende 
Aufgaben offen, wobei einige überhaupt nicht als 
Problem erkannt wurden:

1. Die Analyse illokutionärer Rollen, oder anders 
ausgedrückt, die Bestimmung von Sprechakttypen, 
muß auf theoretisch begründeten Kriterien auf bauen. 
Searles Vorschlag, der vor allem am Beispiel „Ver-
sprechen“ ausführlicher dargelegt wurde, stützt sich 
mehr oder weniger auf Plausibilität. Eine theoretisch 
anspruchsvollere Analyse müßte die Besonderheiten 
der Ziele von Sprechakten begründen und generelle 
Aussagen über die für Sprechakte bestimmter Typen 
konstitutiven Bedingungen enthalten. Diese Bedin-
gungen sind im wesentlichen Bedingungen für den 
Handlungshintergrund, sie markieren die Handlungs-
aspekte, die zur Unterscheidung von Sprechakten 
notwendig sind. So beziehen sich die konstitutiven
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Bedingungen von Sprechakttypen u. a. auf folgende 
Aspekte von Handlungen: auf die Motivation des 
Sprechers bzgl. des Sprechaktes und bzgl. einer im 
Sprechakt beschriebenen Handlung; auf die Motiva-
tion des Hörers, die vom Sprecher erwartete Reak-
tion zu zeigen; auf die sozialen Beziehungen zwischen 
Sprecher und Hörer sowie auf die Normen, die in der 
gegebenen Situation einschlägig sind; auf bestimmte 
Institutionen (vgl. Befehle, Weisungen). Die Möglich-
keit, auf dieser Grundlage zu generellen Aussagen 
über mögliche Sprechakttypen zu gelangen, wird in 
Mötsch53 ausführlicher diskutiert. Eine genauere 
Analyse des Handlungscharakters von Sprechakten 
ist das Verdienst von Wunderlich.54

2. Die Abgrenzung illokutionärer Handlungen von 
anderen mit sprachlichen Äußerungen vollziehbaren 
Handlungen wird in der klassischen Sprechaktlitera-
tur nur sehr unzulänglich als Problem erkannt. Sie 
wird fast nur im Zusammenhang mit perlokutionä- 
ren Handlungen diskutiert. Wir wollen davon aus-
gehen, daß eine sprachliche Handlung durch drei 
Komponenten bestimmt ist, durch den Vollzug einer 
sp ra ch lich en  Ä u ß eru n g , d. h. durch die Produk-
tion eines sprachlichen Ausdrucks, durch eine A b -
s ich t des S p rech ers , d. h. der Sprecher will ein 
bestimmtes Ziel erreichen, sowie durch B e d in g u n -
gen, die die Realisierbarkeit der Absicht des Spre-
chers einschränken und die er deshalb auch beim 
Fassen der Absicht zu berücksichtigen hat. Diese 
Charakterisierung trifft auf Fälle folgender Art zu;
(i) versprechen, bitten, befehlen
(ii) erzählen, beschreiben, argumentieren
(iii) antworten, entgegnen, widerlegen
(iv) wiederholen, zusammenfassen, paraphrasieren, 

begründen
(v) ermuntern, amüsieren, verärgern
Der Typ (i) umfaßt sprachliche Handlungen, die wir 
als i l l ok ut iv e  H and lu nge n  bezeichnen wollen. 
Sie bilden den eigentlichen Gegenstand der Sprech-
aktanalyse. Unser Begriff „illokutive Handlung“  
umfaßt auch die lokutionäre Handlung, beschränkt 
sich also nicht auf den „illokutionären Akt“  der 
Sprechakttheorie. Sprachliche Handlungen des Typs 
(v) nannte Austin pcrlokutionäre Handlungen. Die 
Unterschiede von (i) und (v) zu (ii) bis (iv) werden 
weder von Searle noch von Austin systematisch be-
trachtet. Bei Austin werden sie sogar übersehen, d. h. 
Elemente dieser Typen werden als illokutive Hand-
lungen aufgefaßt. Zwischen (i) und allen übrigen Ty-
pen besteht insofern ein grundsätzlicher Unterschied, 
als eine Handlung der Typen (ii) bis (v) stets minde-
stens eine illokutive Handlung voraussetzt. Der Typ 
(ii) umfaßt Handlungen, deren Produkt bestimmte 
Texttypen sind. Sie setzen besondere Kompositions-
muster voraus, die van Dijk55 als „Superstrukturen“  
bezeichnete. (ii) umfaßt also Handlungen in einem 
komplexeren Sinne. Die elementaren Handlungen 
solcher komplexen Handlungen sind in jedem Falle 
illokutive Handlungen. Typ (iii) charakterisiert die 
Funktion, die illokutive Handlungen in Gesprächen

haben können. Typ (iv) enthält sprachliche Hand-
lungen, die bestimmte Beziehungen zwischen illoku- 
tiven Handlungen eines Textes beschreiben. Man 
kann immer nur illokutive Handlungen wiederholen, 
zusammenfassen oder paraphrasieren. Das geschieht 
mit dem Ziel, das Textverständnis zu sichern. Eine 
Begründung ist eine Relation zwischen einer zu be-
weisenden Behauptung und einer bzw. mehreren 
akzeptierten Feststellungen oder zwischen einer Auf-
forderung und einer Feststellung über die Motivation 
des Sprechers.

Illokutive Handlungen sind fundamentalerer Art 
als alle anderen Arten von sprachlichen Handlungen. 
Der entscheidende Unterschied muß sich in einer Be-
stimmung der mit ihnen verbundenen Ziele und Be-
dingungen nachweisen lassen. Eine genauere hand-
lungstheoretische Bestimmung des Begriffs „illoku-
tive Handlung“  muß also den Begriff „illokutionäre 
Rolle“  oder „illokutive Funktion“  und seine Bezie-
hung zur grammatischen Strukt ur der Äußerung auf 
diesem Hintergrund explizieren. Dabei spielt sicher 
die Beobachtung Austins eine wichtige Rolle, daß 
Ziele illokutiver Handlungen mit konventionellen 
Handlungsmustem verbunden sind, d. h. Kenntnis-
sen, die besagen, daß eine Äußerung des Typs A ; 
unter den Bedingungen B|, B ' , . . .  B^ vollziehen als 
Sprechakt des Typs SH( gilt. Eine Äußerungshand-
lung vollziehen ist dann immer mit der Absicht des 
Sprechers verbunden, sie als illokutive Handlung 
eines bestimmten Typs zu verstehen zu geben. Fehl-
deutungen des Hörers sind natürlich nicht auszu-
schließen. Sie kommen durch ungenügende Explizit- 
heit sprachlicher Äußerungen und Fehlannahmen 
des Sprechers über den gemeinsamen aktuellen 
Redehintergrund zustande.

3. Ein wesentlicher Aspekt der Ziele von illokuti- 
ven Handlungen besteht darin, daß es sich um eine 
Hörerreaktion handelt, zu der der Hörer bereit sein 
muß. Der Hörer muß bereit sein, eine Aufforderung 
zu akzeptieren, eine Frage zu beantworten, das Be-
stehen eines mitgeteilten Sachverhalts zu glauben. 
Die Bereitschaft kann durch Einsicht in die Not-
wendigkeit, durch sozialen Zwang, in Verfolgung 
individueller Interessen oder auf andere Weise zu-
stande kommen, etwa durch Vertrauen in die Autori-
tät des Sprechers. Sie ist jedoch wesensbestimmend 
für illokutive Handlungen. Da der Hörer das Ziel des 
Sprechers akzeptieren muß, muß der Sprecher es zu 
erkennen geben. Der Hörer muß die Absicht des 
Sprechers verstehen (z{~2)  und er muß sie akzeptieren 
( z ^ 1) ,  bevor er in der vom Sprecher gewünschten 
Weise reagieren kann fzTJ. Das fundamentale Ziel zf 
einer illokutiven Handlung setzt also stets zwei ele-
mentare Ziele voraus. Direkt kann mit illokutiven 
Handlungen nur das Verstehen der Sprecherabsicht 
erreicht werden, d. h. zf ~2. Die Erreichung des funda-
mentalen Ziels zf hängt von sozialen Bedingungen ab, 
von der Erfüllung der konstitutiven Bedingungen 
des jeweiligen Sprechakttyps sowie von weiteren so-
zialen Faktoren in der aktuellen Situation. Die Er-

6



füllung einer sprachlich als Bitte deklarierten Hand-
lung, d. h. einer Aufforderung, die eine Freistellung 
postuliert, hängt nicht nur vom Entgegenkommen 
des Hörers ab, sondern von seinen speziellen sozialen 
Bindungen an den Sprecher. In jedem Falle ent-
scheidet der Hörer mit über die von ihm erwartete 
Reaktion. Dieser Aspekt wurde von Austin kaum 
und von Searie noch weniger berührt. Searle kon-
zentriert seine Beschreibung von illokutionären Rol-
len mehr oder weniger auf Bündel von Sprecher-
annahmen oder -Voraussetzungen, ohne den Versuch 
zu unternehmen, allgemeine Zusammenhänge zwi-
schen sprachlichen Handlungen und anderen Hand-
lungen im gesellschaftlichen Lebensprozeß aufzu-
decken.56

4. Schlußbemerkungen
Eine kritische Bewertung muß berücksichtigen, daß 
im Rahmen der Sprechaktanalyse illokutive Hand-
lungen untersucht werden. Im Rahmen dieser Unter-
suchungen spielt die Ermittlung der für einzelne 
Typen konstitutiven Bedingungen eine wichtige 
Rolle.

Beide Aufgabenstellungen sind, wie wir zu zeigen 
versuchten, legitim. Unsere Kritik richtete sich gegen 
unzulängliche Lösungen, die meist auf ungenauen 
oder falschen Festlegungen des Problemrahmens be-
ruhen. Wir halten eine Kritik für prinzipiell verfehlt, 
die die Sprechaktanalyse an Vorstellungen über eine 
globale Theorie sprachlichen Handelns mißt und 
nicht akzeptiert, daß die Analyse einzelner Aspekte 
von sprachlichen Handlungen eine wissenschaftlich 
berechtigte Aufgabe sein kann. Im Gegenteil, die 
Abgrenzung einzelner Aspekte des gesamten Objekts 
als Gegenstand spezieller Theorien halten wir auf 
lange Sicht für methodologisch vorteilhafter.

In der Kritik von Michel und Harnisch57 wird z. B. 
nicht reflektiert, daß sich die Sprechaktanalyse nur 
mit illokutiven Handlungen befaßt. Auch in ihrem 
eigenen Modell unterscheiden sie nicht zwischen illo-
kutiven Handlungen und anderen „Verfahren“  der 
Textherstellung, d. h. zwischen den Arten von 
sprachlichen Handlungen, auf die wir unter (i)-(v) 
hingewiesen haben. Deshalb erscheinen ihnen Eigen-
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